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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

BK 1/2023 
 
Beschluss 
der Bundeskommission  
am 23. März 2023 in Fulda  
 

 
 

Abtretungsverbot nach Abschnitt X Absatz f der Anlage 1 zu den AVR 
 
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 

I. Der Abschnitt X der Anlage 1 zu den AVR wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Anmerkung zu Abschnitt X der Anlage 1 zu den AVR wird zu Anmerkung Nr. 1. 
 
2. Zu Abschnitt X der Anlage 1 zu den AVR wird eine Anmerkung Nr. 2 neu eingefügt: 
 

„2. Die Regelung des Abs. f gilt nur für Dienstverträge, die vor dem 1. Oktober 2021 
abgeschlossen wurden.“ 
 
 

II.  Inkrafttreten  
 

Die Änderungen treten zum 1. Juli 2022 in Kraft. 
 

 
B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 

Gemäß § 308 Nr. 9 Buchst. a BGB ist das pauschale Abtretungsverbot in Abschnitt X Absatz f 
der Anlage 1 zu den AVR für Dienstverträge, die ab dem 1. Oktober 2021 abgeschlossen wurden 
und werden, unwirksam. Für bereits davor bestehende Dienstverträge werden nach der herr-
schenden Rechtsmeinung standardisiert in Verträge eingeführte pauschale Abtretungsverbote 
für zulässig gehalten. Mit der hier vorgenommenen Änderung erfolgt eine Klarstellung dahinge-
hend, dass das pauschale Abtretungsverbot gemäß Abschnitt X Absatz f der Anlage 1 zu den 
AVR nur für Dienstverträge gilt, die vor dem 1. Oktober 2021 abgeschlossen wurden. 
 
Mit dem am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Gesetz für faire Verbraucherverträge vom 10. 
August 2021 (BGBl. I 2021, Nr. 53 v. 17.08.2021, S. 3433) wurde in die Tatbestände der Klau-
selverbote mit Wertungsmöglichkeit des § 308 BGB mit der neuen Nr. 9 die Bestimmung in AGB, 
die die Abtretbarkeit eines Geldanspruchs oder bei Fehlen von schützenswerten Interessen des 
Verwenders oder überwiegenden berechtigten Belangen des Vertragspartners eines anderen 
Rechts ausschließen, für unwirksam erklärt. Dies soll nicht gelten für Ansprüche auf Versor-
gungsleistungen im Sinne des BetrAVG. Nach dem Art. 229 § 60 EG-BGB gilt die Neuregelung 
nicht für vor dem 1. Oktober 2021 entstandene Schuldverhältnisse. 



Deutscher Caritasverband e.V. 
 

 
22.05.2023 BK_2023-01_Beschluss_Anmerkung_Abtretungsverbot_gez.docx 2 von 2 

Die Bundeskommission reagierte mit Beschluss vom 30. Juni 2022. Nach § 308 Nr. 9 Buchst. a 
BGB ist ein Abtretungsverbot für Ansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung weiterhin 
rechtlich zulässig – auch für ab dem 1. Oktober 2022 geschlossene Dienstverträge. Mit dem 
genannten Beschluss regelte die Bundeskommission, dass für alle Dienstverträge, unabhängig 
davon, ob sie vor oder ab dem 1. Oktober 2021 abgeschlossen wurden, ein Abtretungsverbot 
ausdrücklich nur für Ansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung nach Anlage 8 zu den 
AVR und dem Beschluss der Zentral-KODA zur Entgeltumwandlung gilt. Hier ist ein Abtretungs-
verbot nach wie vor rechtlich zulässig.  
 
Die Regelung in Abschnitt X Absatz f der Anlage 1 zu den AVR blieb unverändert bestehen. 
Dieses pauschale Abtretungsverbot entfaltet aber nur Wirksamkeit für Dienstverträge, die bereits 
vor dem 1. Oktober 2021 bestanden. 
 

C. 
 

Beschlusskompetenz 
 
Die vorgeschlagene bundesweit geltende Regelung betrifft nicht die die Festlegung der Höhe al-
ler Vergütungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des 
Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 S. 1 AK-Ordnung. Damit besteht die Kompetenz der 
Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur 
Regelung. 
 
 
 
Fulda, 23. März 2023 
 
 
 
gez. Matthias Mitzscherlich 
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission 
 

* * * 
 
 


